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Satzung der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm  
nach §§ 59, 60 der Abgabenordnung  

für den Bereich der entgeltlichen Weiterbildung 

vom 13. April 2018 

 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 S. 2 des Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 
245, BayRS 2210-1-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 568) geändert worden 
ist, und §§ 52, 55-60 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. 
I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert 
worden ist, erlässt die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm folgende Satzung: 
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§ 1 

Zweck der Satzung 

(1) Die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm mit Sitz in Nürnberg verfolgt mit ihrem Betrieb 
gewerblicher Art für den Bereich der entgeltlichen Weiterbildung ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des in Absatz 1 genannten Betriebs gewerblicher Art ist die Förderung von Wissenschaft, Berufs-
bildung und Lehre an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm. 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung von Veranstaltungen der Wei-
terbildung außerhalb des hoheitlichen Studienbetriebs. 

 

 

§ 2 

Selbstlosigkeit 

Der in § 1 Absatz 1 genannten Betrieb gewerblicher Art ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

 

§ 3 

Verwendung der Mittel 

(1) 1Die dem Betrieb gewerblicher Art zur Verfügung stehenden Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke des § 1 Absatz 2 dieser Satzung verwendet werden. 2Die Mitglieder der Hochschule (Art. 17 Abs. 
1 BayHSchG) erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 

(2) Die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm erhält bei Auflösung oder Aufhebung der Kör-
perschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und 
den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. 

 

 

§ 4 

Begünstigung 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Betriebs gewerblicher Art fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 5 

Aufhebung, Auflösung 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Betriebs gewerblicher Art oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks 
fällt das Vermögen des Betriebs an das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, welches 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
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§ 6 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1Diese Satzung tritt am 01. Mai 2018 Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung der Georg-Simon-Ohm-Fachhoch-
schule Nürnberg nach §§ 59, 60 der Abgabenordnung für den Bereich der entgeltlichen Weiterbildung vom 
04. Februar 2003 (bekanntgegeben durch Aushang an der Hochschule vom 06. Juni 2003 und im Amtsblatt 
der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst 2004, 
lfd. Nr. 6, S. 520 f. (221041.0551-WFK)) außer Kraft. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm vom 10. April 2018 und 
der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm vom  
13. April 2018. 
 
Nürnberg, den 13. April 2018 
 
 
 
Prof. Dr. Michael Braun 
Präsident 
 
 
Diese Satzung wurde im Amtsblatt der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 2018, lfd. Nr. 03, www.th-nuernberg.de, 
veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde am 16. April 2018 durch Aushang in der Hochschule bekannt gegeben. 
 

 


